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Offshore (Nicht-

DBA-Sachverhalt)

-Niedrigsteuerland

-Kein DBA z.B. mit

Deutschland

Anwendbares Recht

hinsichtlich dem

Vorliegen einer

Betriebsstätte im

Inland ist nationales

Recht, z.B. aus

deutscher Sicht:

§§ 12/13 AO

Und NICHT Art 5

OECD-MA

Nur DBA-

Sachverhalt:

-Niedrigsteuerland

-DBA vorhanden

Im DBA-Sachverhalt

bestimmt sich das

Vorliegen einer

Betriebsstätte im

Inland ausschließlich

über Art 5 OECD-MA

(§5 DBA), als

Grundlage der

Legaldefinition der

Betriebsstätte in den

DBAs.

EU-Gesellschaft:

-Niedrigsteuerland

-DBA

-EU

-Abschirmwirkung

eines DBAs i.d.R.

vorhanden

-EU-Mutter-Tochter-

Richtlinie anwendbar

-EU- Fusionsrichtlinie

anwendbar

-Nationale Regelungen

der Hinzurechnungs-

besteuerung (in

Deutschland z.B. §§7-

14 AStG) nicht

anwendbar.

Rechtsprechung

des EuGHs als

übergeordnetes

Rechtsgut

anwendbar. I.d.R.

zusätzlich DBA-

Sachverhalt: Das

Vorliegen einer

Betriebsstätte

definiert sich über Art

5 OECD-MA

Abschirmwirkung

eines DBAs NICHT

vorhanden

(Quellensteuer,

doppelte

Besteuerung usw)

-EU-Mutter-

Tochter- Richtlinie

NICHT anwendbar

-EU-

Fusionsrichtlinie

NICHT anwendbar

-Nationale

Regelungen der

Hinzurechnungs-

besteuerung sind

anwendbar, z.B. in

Deutschland §§7-

14 AStG

Abschirmwirkung

eines DBAs

vorhanden

(Quellensteuer,

doppelte

Besteuerung usw)

-EU-Mutter-

Tochter- Richtlinie

NICHT anwendbar

-EU-

Fusionsrichtlinie

NICHT anwendbar

-Nationale

Regelungen der

Hinzurechnungs-

besteuerung

anwendbar, in

Deutschland z.B.

§§ 7-14 AStG

Ordentlicher

Geschäftssitz:

Rechtsmissbrauch liegt

nur bei reinen

Briefkasten-

gesellschaften vor.

Ordentlicher

Geschäftssitz:

Rechtsmissbrauch

liegt i.d.R. vor, wenn

kein qualifizierter

Geschäftsbetrieb

Ordentlicher

Geschäftssitz:

Rechtsmissbrauch

liegt i.d.R. vor, wenn

kein qualifizierter

Geschäftsbetrieb


